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Erwagungen:

Ausgangslage

Mit Eingabe vom 22. Juni 2012 liess A.______ (nachfolgend: Gesuchsteller)
durch seine Rechtsvertreterin beim Prasidenten des Obergerichts des Kan-
tons Zlrich ein Gesuch um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege fur
ein anhangig gemachtes Schlichtungsverfahren gegen die Finanzdirektion
des Kantons Zrich (GV.2012.00204) einreichen (act. 1 und act. 3/1).

Im Schlichtungsverfahren werden gemass Art. 113 Abs. 1 ZPO keine Partei-
entschadigungen gesprochen, weshalb auch eine Sicherheit fur die Partei-
entschadigung i.S.v. Art. 99 ZPO nicht zur Frage steht. Die Gegenpartei ist

daher gemass Art. 119 Abs. 3 ZPO e contrario nicht zwingend anzuhdoren.

Beurteilung des Gesuchs

Fir die Beurteilung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege vor Ein-
reichung der Klage bei Gericht ist gemass § 128 GOG der Obergerichtspra-
sident im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO) zustandig. Die un-
entgeltliche Rechtspflege ist gemass Art. 119 Abs. 5 ZPO vor jeder Instanz
neu zu beantragen, weshalb der Obergerichtsprasident diese bei Vorliegen
der Anspruchsvoraussetzungen nur bis zum Abschluss des Schlichtungsver-

fahrens bewilligen kann.

Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie einer-
seits nicht Uber die erforderlichen Mittel verfligt (sog. "Mittellosigkeit" oder
"Bedurftigkeit") und andererseits ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er-
scheint (Art. 117 ZPO). Ein Anspruch auf die gerichtliche Bestellung eines
unentgeltlichen Rechtsbeistandes setzt sodann zusatzlich voraus, dass dies
zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. ¢ ZPO).

Die Mittellosigkeit wird gemeinhin dann bejaht, wenn der Aufwand des not-
wendigen Lebensunterhalts (sog. "zivilprozessualer Notbedarf") das mass-

gebliche Einkommen Ubersteigt bzw. aus der Differenz nur ein kleiner Uber-



2.3.

2.4.

schuss resultiert, welcher es dem Gesuchsteller nicht erlauben wirde, die
Prozesskosten innert nutzlicher Frist zu bezahlen. Nebst dem Einkommen
ist auch das Vermodgen zur Bestreitung des Prozessaufwands einzusetzen.
Zu berucksichtigen ist vorhandenes Vermogen jeglicher Art, soweit es effek-
tiv verfugbar, realisierbar und sein Verbrauch zumutbar ist. Als Lebensauf-
wandkosten sind grundsatzlich zu berucksichtigen der Grundbetrag, recht-
lich geschuldete Unterhaltsbeitrage, Wohnkosten, obligatorische Versiche-
rungen, Transportkosten zum Arbeitsplatz, Steuern sowie Verpflichtungen
gegenuber Dritten, wenn sie tatsachlich erfillt werden (Emmel in: Kommen-
tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenbohl-
er/Leuenberger [Hrsg.], Zurich/Basel/Genf 2010, Art. 117 N 9). Massgebend
sind die wirtschaftlichen Verhaltnisse im Zeitpunkt der Gesuchstellung (Em-
mel, a.a.0., Art. 117 N 4).

Bei der Beurteilung der Bedurftigkeit bei Gesuchen um unentgeltliche
Rechtspflege fur das Schlichtungsverfahren sind sehr strenge Massstabe
anzulegen. Die in einem Schlichtungsverfahren entstehenden Kosten sind —
anders als vor einer Gerichtsinstanz — sehr beschrankt und kénnen deshalb
bereits bei einem relativ geringen Uberschuss des Einkommens und Vermé-

gens uUber den zivilprozessualen Notbedarf bestritten werden.

Die gesuchstellende Person hat gemass Art. 119 Abs. 2 ZPO die zur Beur-
teilung ihres Gesuchs relevanten Einkommens- und Vermégensverhaltnisse
umfassend darzulegen - es trifft sie bei der Abklarung der wirtschaftlichen
Verhaltnisse eine umfassende Mitwirkungspflicht. Kommt sie dieser Mitwir-
kungspflicht nicht oder nur ungenigend nach und kann als Folge davon ihre
Bedurftigkeit nicht hinreichend beurteilt werden, ist der Anspruch um unent-

geltliche Rechtspflege zu verweigern (BGE 120 la 179).

Fir die Beurteilung der fehlenden Aussichtslosigkeit als zweite Vorausset-
zung ist eine gewisse Prozessprognose notwendig, wobei auf den Zeitpunkt
der Gesuchseinreichung abzustellen ist. Als aussichtslos sind dabei nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Prozessbegehren anzusehen, bei

denen die Gewinnaussichten betrachtlich geringer sind als die Verlustgefah-
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ren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kénnen (vgl. z.B.
BGE 69 | 160). Zu prufen ist, ob der geltend gemachte Anspruch aus den
behaupteten Tatsachen rechtlich begrindet ist. Die Prozesschancen sind in
vorlaufiger und summarischer Prifung der Sach- und Rechtslage aufgrund
des jeweiligen Aktenstandes zu beurteilen (BGE 131 | 113 E. 3.7.3). Zur
Vornahme der Prufung ist damit auf die vorhandenen Akten abzustellen (vgl.
auch BSK ZPO-Riiegg, Art. 117 N 20).

Damit die Bestellung eines Rechtsbeistandes im Schlichtungsverfahren so-
dann als notwendig erscheint, bedarf es ganz besonderer Umstande. Allge-
mein ausgedruckt hat eine Partei dann Anspruch auf Verbeistandung, wenn
ihre Interessen in schwerwiegender Weise betroffen sind und der Fall in tat-
sachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, die den Beizug ei-

nes Rechtsvertreters erforderlich machen (so Emmel, a.a.0., Art. 118 N 5).

Der Gesuchsteller fuhrt aus, er sei Rentner und erhalte AHV-Beitrage von
monatlich Fr. 1'582.- sowie Zusatzleistungen von monatlich Fr. 2'326.-
(act. 3/1 und 3/2). Damit belaufen sich die Einklnfte auf Fr. 3'908.- pro Mo-
nat. Weiter macht der Gesuchsteller geltend, er sei vermogenslos (act. 3/1),
ohne dies jedoch zu belegen. Aus der Verfugung betreffend Zusatzleistun-
gen zur AHV/IV vom 17. April 2012 geht einzig hervor, dass der Gesuchstel-
ler per Marz 2012 ein Vermogen von Fr. 2'708.- aufwies (act. 3/2). Ebenfalls
hat der Gesuchsteller davon abgesehen, seine notwendigen Lebenshal-
tungskosten zu beziffern und zu belegen. Mangels vollstandiger Angaben zu
den finanziellen Verhaltnissen ist es dem Obergerichtsprasidenten nicht
moglich, die Bedurftigkeit des Gesuchstellers abschliessend zu beurteilen.
Der anwaltlich vertretene Gesuchsteller ist seiner Mitwirkungspflicht nicht
nachgekommen, weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab-

zuweisen ist.

Im Weiteren hat der Gesuchsteller davon abgesehen, die wesentlichen
Grinde, weshalb das Rechtsbegehren in der Hauptsache nicht aussichtslos
sei, glaubhaft darzulegen. Dem Gesuch kann einzig entnommen werden,

dass der Gesuchsteller offenbar eine Klage auf Schadenersatz und Genug-



3.2.

tuung bzw. Forderung in der Hohe von Fr. 19'200.- gegen die Finanzdirekti-
on des Kantons Zurich erhoben hat (act. 3/1). Daruber hinausgehende An-
gaben zur Klage fehlen. So ist insbesondere unklar, weshalb der Gesuch-
steller besagten Anspruch geltend macht und wie er ihn im Konkreten be-
grundet. Die Ausfihrungen des Gesuchstellers vermégen damit den Anfor-
derungen an die Begrindung der fehlenden Aussichtslosigkeit nicht zu ge-
nugen. Mangels ausreichender Dokumentation kann nicht davon ausgegan-
gen werden, ein Obsiegen des Gesuchstellers erscheine betrachtlich wahr-
scheinlicher als ein Unterliegen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspfle-
ge ist daher auch aus diesem Grunde abzuweisen. Dem Gesuchsteller ist es
jedoch unbenommen, bei einem allfalligen Verfahren vor Bezirksgericht er-

neut um die unentgeltliche Rechtspflege zu ersuchen.

Kosten und Rechtsmittel

. Gemass Art. 119 Abs. 6 ZPO ist das Verfahren um unentgeltliche Rechts-

pflege kostenlos.

Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder
entzogen, so kann die gesuchstellende Person den Entscheid mit Be-
schwerde gemass Art. 121 ZPO beim Obergericht anfechten. Dass vorlie-
gend der Obergerichtsprasident Uber das Gesuch befindet, vermag daran
nichts zu andern. Der Obergerichtsprasident fallt in diesem Verfahren einen
erstinstanzlichen Entscheid i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO und fungiert nicht als
obere kantonale Instanz, gegen deren Entscheide lediglich ein Rechtsmittel

ans Bundesgericht gegeben ware.

Es wird erkannt:

Das Gesuch um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abge-

wiesen. Ein unentgeltlicher Rechtsbeistand wird nicht bestellt.

Das obergerichtliche Verfahren ist kostenlos.



3.  Schriftliche Mitteilung an die Rechtsvertreterin des Gesuchstellers, zweifach,

fur sich und den Gesuchsteller, gegen Empfangsschein.

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen von der

Zustellung an im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Oberge-
richt des Kantons Zurich, Zivilkammern, Postfach 2401, 8021 Zirich, einge-
reicht werden. In der Beschwerdeschrift sind die Antrage zu stellen und zu
begrunden. Allfallige Urkunden sind mit zweifachem Verzeichnis beizulegen.
Die gesetzlichen Fristenstillstande gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).

Zurich, 11. Juli 2012

OBERGERICHT DES KANTONS ZURICH

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. A. Leu-Zweifel

versandt am:



	Urteil vom 11. Juli 2012
	

	Erwägungen:
	1. Ausgangslage
	1.1. Mit Eingabe vom 22. Juni 2012 liess A._____ (nachfolgend: Gesuchsteller) durch seine Rechtsvertreterin beim Präsidenten des Obergerichts des Kantons Zürich ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für ein anhängig gemachtes Schlic...

	2. Beurteilung des Gesuchs
	2.1. Für die Beurteilung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege vor Einreichung der Klage bei Gericht ist gemäss § 128 GOG der Obergerichtspräsident im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO) zuständig. Die unentgeltliche Rechtspflege ist ge...
	2.2. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie einerseits nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (sog. "Mittellosigkeit" oder "Bedürftigkeit") und andererseits ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZP...
	Die Mittellosigkeit wird gemeinhin dann bejaht, wenn der Aufwand des notwendigen Lebensunterhalts (sog. "zivilprozessualer Notbedarf") das massgebliche Einkommen übersteigt bzw. aus der Differenz nur ein kleiner Überschuss resultiert, welcher es dem G...
	Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit bei Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren sind sehr strenge Massstäbe anzulegen. Die in einem Schlichtungsverfahren entstehenden Kosten sind – anders als vor einer Gerichtsinstanz –...
	2.3. Die gesuchstellende Person hat gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO die zur Beurteilung ihres Gesuchs relevanten Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzulegen - es trifft sie bei der Abklärung der wirtschaftlichen Verhältnisse eine umfassende ...
	2.4. Für die Beurteilung der fehlenden Aussichtslosigkeit als zweite Voraussetzung ist eine gewisse Prozessprognose notwendig, wobei auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung abzustellen ist. Als aussichtslos sind dabei nach der bundesgerichtlichen Rec...
	2.5. Damit die Bestellung eines Rechtsbeistandes im Schlichtungsverfahren sodann als notwendig erscheint, bedarf es ganz besonderer Umstände. Allgemein ausgedrückt hat eine Partei dann Anspruch auf Verbeiständung, wenn ihre Interessen in schwerwiegend...
	2.6. Der Gesuchsteller führt aus, er sei Rentner und erhalte AHV-Beiträge von monatlich Fr. 1'582.- sowie Zusatzleistungen von monatlich Fr. 2'326.- (act. 3/1 und 3/2). Damit belaufen sich die Einkünfte auf Fr.  3'908.- pro Monat. Weiter macht der Ges...
	2.7. Im Weiteren hat der Gesuchsteller davon abgesehen, die wesentlichen Gründe, weshalb das Rechtsbegehren in der Hauptsache nicht aussichtslos sei, glaubhaft darzulegen. Dem Gesuch kann einzig entnommen werden, dass der Gesuchsteller offenbar eine K...

	3. Kosten und Rechtsmittel
	3.1. Gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO ist das Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege kostenlos.
	3.2. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann die gesuchstellende Person den Entscheid mit Beschwerde gemäss Art. 121 ZPO beim Obergericht anfechten. Dass vorliegend der Obergerichtspräsident über das G...

	Es wird erkannt:
	1. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen. Ein unentgeltlicher Rechtsbeistand wird nicht bestellt.
	2. Das obergerichtliche Verfahren ist kostenlos.
	3. Schriftliche Mitteilung an die Rechtsvertreterin des Gesuchstellers, zweifach, für sich und den Gesuchsteller, gegen Empfangsschein.
	4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen von der Zustellung an im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des Kantons Zürich, Zivilkammern, Postfach 2401, 8021 Zürich, eingereicht werden. In der Beschwerdeschr...
	Zürich, 11. Juli 2012

